18. Wahlperiode

Kleine Anfrage
des Abg. Daniel May (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) vom 14.01.2011
betreffend Einsatz von Medikamenten in der Intensivgefliigelmast

und
Antwort

der Ministerin fiir Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Vorbemerkung der Ministerin fiir Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz:

Die systematische Untersuchung auf Antibiotikariickstinde in Gefliigel-
fleisch erfolgt auf der Grundlage des Nationalen Riickstandskontrollplanes.
Dieser dient der Umsetzung europidischer und nationaler Vorschriften zur
Lebensmittelsicherheit.

Die Verteilung der zu untersuchenden Proben auf die jeweiligen Lander
richtet sich bei den Proben im Erzeuger, also im landwirtschaftlichen Be-
trieb, nach der Anzahl der jeweils gehaltenen Tiere bzw. bei den Proben von
Schlachttieren nach den durchgefiihrten Schlachtungen und wird bundesweit
vom Bundesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit festge-
legt.

Da Hessen im Gefliigelbereich nur wenige groBere Halter und nur einen
groBeren Gefliigelschlachtbetrieb hat, sind die von Hessen zu leistenden
Untersuchungen im Vergleich - beispielsweise zu Niedersachsen - nur gering.
Bei den Substanzen, auf die untersucht wird, muss zwischen Stoffen unter-
schieden werden, deren Anwendung bei bestimmten Tierarten generell ver-
boten ist und Stoffen, deren Anwendung zwar erlaubt ist, fiir deren Riick-
stinde aber Grenzwerte festgelegt worden sind. Die Laboruntersuchungen
werden im Landesbetrieb Hessisches Landeslabor durchgefiihrt.

Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie
folgt:

Frage 1. Wie viel Stiick Gefliigel wurden im Jahr 2009 in Bestidnden iiber 10.000 Tieren
gemastet?

Im Jahr 2009 wurden in Hessen 3.229.100 Stiick Gefliigel in Bestdnden iiber
10.000 Tieren gemastet.

Frage 2. Wie grof war die Menge an eingesetzten Antibiotika insgesamt? (Bitte aufge-
schliisselt nach den unterschiedlichen Arten von Antibiotika)

Hierzu liegen keine systematischen, behdrdlichen Daten vor. Eine Melde-
pflicht fiir Tierhalter existiert nicht. Im Rahmen der Tierarzneimitteliiberwa-
chung erfolgt in den tiberpriiften Betrieben jeweils eine Plausibilititskontrolle;
vorhandene Arzneimittel werden nach Art und Menge im Uberpriifungsbo-
gen festgehalten. Es existiert jedoch keine gesetzliche Pflicht, alle im Betrieb
verwendeten Arzneimittel behordlich zu erfassen, weshalb hierzu keine
detaillierten Angaben gemacht werden kdnnen.

Aus der behordlichen Uberwachung haben sich keine Hinweise auf VerstoBe
gegen arzneimittelrechtliche Vorschriften ergeben.
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Zusétzlich erfolgt in diesen Betrieben vor der Schlachtung eine Bestandsun-
tersuchung der Tiere. Hierzu gehort die Kontrolle der Gesundheit und der
betrieblichen Unterlagen, in denen Behandlungen und Erkrankungen im
Mastverlauf zu dokumentieren sind.

Frage 3. Welche weiteren Medikamente wurden in der Gefliigelmast eingesetzt? (Bitte
aufgeschliisselt nach Stoffen und Mengen)

Neben Antibiotika spielen Vitaminpriparate und Impfstoffe, die prophylak-
tisch gegen bestimmte Erkrankungen eingesetzt werden, eine Rolle, aber wie
in Frage 2 bereits dargestellt, kdnnen hierzu keine Mengenangaben gemacht
werden.

Frage 4. Trifft es zu, dass der Einsatz von Antibiotika und anderen Medikamenten in Be-
stinden mit hohen Besatzdichten pro Quadratmeter hoher ist als in Stillen mit we-
niger Tieren?

Zum Einsatz von Antibiotika in Abhédngigkeit von verschiedenen Besatzdich-
ten in Intensivhaltungen liegen keine systematischen und gesicherten Ergeb-
nisse vor.

Die Besatzdichte ist aber sicher nur ein Aspekt, der hierbei zu beriicksichti-
gen ist, denn neben der Besatzdichte sind noch andere Faktoren fiir den
Einsatz von Antibiotika entscheidend.

Dies sind zum einen die hygienischen Verhéltnisse auf dem jeweiligen Be-
trieb, z.B. das Vorhandensein einer Personal- und Hygieneschleuse, zum
anderen das Management des Landwirts selbst und auch der Abstand zu
anderen Stillen. Die Dichte an Gefliigelstillen in einer bestimmten Region
kann ebenfalls den Ausbruch bestimmter Krankheiten férdern. Nicht zuletzt
ist immer auch der Kontakt zu Wildvogeln ein moglicher Eintragsweg fiir
Krankheitserreger.

Frage 5. Wenn ja, was sind aus Sicht der Landesregierung die Griinde dafiir?
Hierzu verweise ich auf die Antwort zu Frage 4.

Frage 6. Welche Konsequenzen miissen aus Sicht der Landesregierung daraus gezogen
werden?

Generell ist festzuhalten, dass Fleisch, welches Riickstinde von Antibiotika
aufweist, die liber den gesetzlich festgelegten Grenzwerten liegen oder die
von verbotenen Substanzen herriihren, als Lebensmittel nicht geeignet ist
und nach den Vorschriften tiber tierische Nebenprodukte unschidlich besei-
tigt werden muss.

Frage 7. Trifft es zu, dass z.B. in Hihnchenfleisch aus der Intensivgefliigelmast immer
wieder Riickstinde von Antibiotika gefunden werden?

In Hessen wurden 2009 im Rahmen des Nationalen Riickstandskontrollplans
1.827 Untersuchungen von Gefliigelfleisch auf Riickstdnde von antibakteriel-
len Stoffen (Antibiotika) durchgefiihrt. In keiner der Proben wurden illegale
Antibiotika oder Grenzwertiiberschreitungen von erlaubten Antibiotika fest-
gestellt.

Frage 8. Welche gesundheitlichen Gefahren ergeben sich daraus fiir die Verbraucher und
Verbraucherinnen?

Der unsachgemiBe Einsatz von Antibiotika kann zur Resistenzbildung von
Bakterien fiihren, so dass bei einer ernsthaften Infektionserkrankung dann
bestimmte Antibiotika nicht mehr wirksam sind. Vor allem der unterdosierte
Einsatz oder die nicht lange genug erfolgte Medikation begiinstigen dies.

Dies trifft fiir den Einsatz solcher Stoffe in der Tierhaltung ebenso zu wie
bei der unsachgemifBen Verabreichung von Antibiotika bei Infektionskrank-
heiten des Menschen.

Frage 9. Nach welchem Kontrollraster wird Masthiihnerfleisch in Hessen auf Medikamen-
tenriickstinde kontrolliert?

Die Untersuchung erfolgt, wie bereits ausgefiihrt, im Rahmen des Nationa-
len Riickstandskontrollplans und umfasst sowohl Kontrollen im Schlachtbe-
trieb als auch direkt im landwirtschaftlichen Mastbetrieb (Erzeugerbetrieb).
Dariiber hinaus konnen im konkreten Verdachtsfall jederzeit weitere Proben
genommen werden.
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Frage 10. Was unternimmt die Landesregierung, um Riickstinde von in der Gefliigelmast
eingesetzten Medikamenten zu vermeiden?

Hessen hat im Jahr 2001 bei den Regierungsprésidien sog. Tierarzneimittel-
tierarzte eingestellt. Die Aufgabe dieser Tierdrzte ist die Kontrolle des Tier-
arzneimittelverkehrs unter anderem durch Kontrollen in landwirtschaftlichen
Betrieben oder tierdrztlichen Hausapotheken.

Dariiber hinaus erfolgt durch diese Spezialisten auch die Beprobung der
landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen des Nationalen Riickstandskont-
rollplans. Hierbei werden neben Tieren auch das Futter oder das
Triankewasser in die Beprobung einbezogen. Jeder Hinweis auf mdgliche
regelwidrige Arzneimittelanwendung zieht eine Kontrolle des landwirtschaft-
lichen Betriebes nach sich.

Wiesbaden, 10. Méarz 2011
Lucia Puttrich



	Kleine Anfrage
	des Abg. Daniel May (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 14.01.2011
	betreffend Einsatz von Medikamenten in der Intensivgeflügelmast
	und

	Antwort
	der Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und  Verbraucherschutz

	HESSISCHER LANDTAG

